
187Lederhilger Kalb/Römische Erlässe

SEVERIN LEDERHILGER/HERBE ALB

Römische Erlässe und Entscheidungen
ongregatıon für den erus, dieser Instruktion, „die den betroffe-
für die Glaubenslehre, für den nen Bischöfen ZUT euen Anwendung
ottesdiens und die Sakramenten- anvertraut WITr ö8 soll auch die unge-
ordnung, für die ischöfe, wöhnliche rm der Unterzeichnung
für die ‚vangelisierung der Völker, Urc die Kepräsentanten VO  - acht
für die nstitute des geweihten Dikasterien und die August
Lebens und die Gesellschaften des 1997 erfolgte Approbation durch den
Apostolischen Lebens, Päpstlicher aps Aın forma specifica” och unter-
Il für die Lailen, für die nitier- streichen.
pretation der Gesetzestexte,
Instruktion ZU einigen Fragen ber die

GGanz 1 Sinne VO:!  S CIC versteMitarbeit der Laıen Dienst der
Priester sich dieses chreiben als detaillierte

Erklärung VO'  > zumelıst bereits beste-
henden Gesetzen und als ntfaltung
bestimmter Vorgehensweisen bei ihrer

Als eın „vVvon der Basıs verlangtes Do- Durchführung el ist das Ziel
kument, herangetragen VO dieser Instruktion, „eıne klare und
fidei vieler en  LL SOWI1eEe erwachsen verbindliche or geben  44 auf
„qaus der täglichen Erfahrung” der die weltweit inlangenden agen
Dikasterien der Römischen Kurıle und der Ortskirchen, VOTLr em hinsichtlich
dem Beitrag zahlreicher eologen der Formen pastoraler Tätigkei-
und Praktiker der Weltkirche, bezeich- ten und Einsatzmöglichkeiten VO!  5 (be-
net die Kleruskongregation das auftragten) Lajen der Seelsorgear-

November 1997 präsentierte Schrei- beit. Von er IMNU: eachte werden,
ben „ Zu einigen Fragen ber die Mit- da{s damit -  e beansprucht wird, „die
arbeit der Laiıen hens der Prie- ema: erschöpfend behandeln,
ster  ‚44 (Pro-Präfekt Darıo Castrillö weil sich auf die derzeit ekann-
Hoyos). Entscheidendes Gewicht WIFT: testen TODIleme beschränken möchte

und weıl die besonderen Umstände187  Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  SEVERIN LEDERHILGER/HERBERT KALB  Römische Erlässe und Entscheidungen  Kongregation für den Klerus,  dieser Instruktion, „die den betroffe-  für die Glaubenslehre, für den  nen Bischöfen zur treuen Anwendung  Gottesdienst und die Sakramenten-  anvertraut wird”, soll auch die unge-  ordnung, für die Bischöfe,  wöhnliche Form der Unterzeichnung  für die Evangelisierung der Völker,  durch die Repräsentanten von acht  für die Institute des geweihten  Dikasterien und die am 13. August  Lebens und die Gesellschaften des  1997 erfolgte Approbation durch den  Apostolischen Lebens, Päpstlicher  Papst „in forma specifica” noch unter-  Rat für die Laien, für die Inter-  streichen.  pretation der Gesetzestexte,  Instruktion zu einigen Fragen über die  Ganz im Sinne von c. 34 CIC versteht  Mitarbeit der Laien am Dienst der  Priester vom 15. 8.1997  sich dieses Schreiben als detaillierte  Erklärung von zumeist bereits beste-  henden Gesetzen und als Entfaltung  bestimmter Vorgehensweisen bei ihrer  Als ein „von der Basis verlangtes Do-  Durchführung. Dabei ist es das Ziel  kument, herangetragen vom Ssensus  dieser Instruktion, „eine klare und  fidei vieler Christen“ sowie erwachsen  verbindliche Antwort zu geben“ auf  „aus der täglichen Erfahrung“ der  die weltweit einlangenden Anfragen  Dikasterien der Römischen Kurie und  der Ortskirchen, vor allem hinsichtlich  dem Beitrag zahlreicher Theologen  der neuen Formen pastoraler Tätigkei-  und Praktiker der Weltkirche, bezeich-  ten und Einsatzmöglichkeiten von (be-  net die Kleruskongregation das am  auftragten) Laien in der Seelsorgear-  13. November 1997 präsentierte Schrei-  beit. Von daher muß beachtet werden,  ben „zu einigen Fragen über die Mit-  daß damit nicht beansprucht wird, „die  arbeit der Laien am Dienst der Prie-  Thematik erschöpfend zu behandeln,  ster”  (Pro-Präfekt Dario Castrillön  weil man sich auf die derzeit bekann-  Hoyos). Entscheidendes Gewicht wird  testen Probleme beschränken möchte  und weil die besonderen Umstände ...  dabei auf eine umfangreiche Vorberei-  tungsphase für diese Instruktion ge-  extrem verschieden sind“ (S. 9). Gerade  legt, deren markantestes Datum ein im  diese undifferenzierte Bekanntgabe  April 1994 in Rom abgehaltenes Sym-  von Einzelentscheidungen an den  posion mit Vertretern von Bischofs-  Weltepiskopat sowie die Konzentrie-  konferenzen (für Osterreich waren die  rung auf die Entgegnung von „miß-  Bischöfe Groer und Schönborn anwe-  bräuchlichen Praktiken“, ohne daß der  send) sowie mit Experten verschiede-  genaue Kontext beziehungsweise eine  ner kirchlicher Disziplinen darstellt  Zuordnung eruierbar ist, verursachte  und deren Einmütigkeit besonders her-  weitreichende Unsicherheit — insbe-  ausgestellt wird. Den Charakter umfas-  sondere auch im deutschsprachigen  sender Beschäftigung und das Gewicht  Bereich. Die von diesem Dokumentel auf eiıne umfangreiche Vorberei-
tungsphase diese struktion g_ extrem verschieden Sind“ Gerade
legt, deren markantestes Datum eın diese undifferenzierte ekanntgabe
pri 1994 Rom abgehaltenes Sym- VO:  o Einzelentscheidungen den
posion mıiıt Vertrgtem VO  a ischofs- Weltepiskopat SOWI1E die Konzentrie-
konferenzen ÖOsterreich die auf die Entgegnung VO:  5 „mi1ß-
1SCNOIe Groer und CcCcAONDOrn an We- räuchlichen Praktiken”, ohne da{s der
sen SOWI1e mıit xperten verschiede- gSCHAUEC Kontext beziehungsweise eine
1ier CNlıcher Disziplinen arste. Zuordnung erujerbar ist, verursachte
und deren Einmütigkeit besonders her- weitreichende Unsicherhei insbe-
ausgestellt wird Den Charakter umfas- sondere auch 1mM deutschsprachigen
sender Beschäftigung und das Gewicht Bereich. Die VO  - diesem OKumen
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Römische Erlässe und Entscheidungen 

Kongregation für den Klerus, 
für die Glaubenslehre, für den 
Gottesdienst und die Sakramenten­
ordnung, für die Bischöfe, 
für die Evangelisierung der Völker, 
für die Institute des geweihten 
Lebens und die Gesellschaften des 
Apostolischen Lebens, Päpstlicher 
Rat für die Laien, für die Inter­
pretation der Gesetzestexte, 
Instruktion zu einigen Fragen über die 
Mitarbeit der Laien am Dienst der 
Priester vom 15.8.1997 

Als ein "von der Basis verlangtes Do­
kument, herangetragen vom sensus 
fidei vieler Christen" sowie erwachsen 
"aus der täglichen Erfahrung" der 
Dikasterien der Römischen Kurie und 
dem Beitrag zahlreicher Theologen 
und Praktiker der Weltkirche, bezeich­
net die Kleruskongregation das am 
13. November 1997 präsentierte Schrei­
ben "zu einigen Fragen über die Mit­
arbeit der Laien am Dienst der Prie­
ster" (Pro-Präfekt Dario Castrill6n 
Hoyos). Entscheidendes Gewicht wird 
dabei auf eine umfangreiche Vorberei­
tungsphase für diese Instruktion ge­
legt, deren markantestes Datum ein im 
April 1994 in Rom abgehaltenes Sym­
posion mit Vertretern von Bischofs­
konferenzen (für Österreich waren die 
Bischöfe Groer und Schönborn anwe­
send) sowie mit Experten verschiede­
ner kirchlicher Disziplinen darstellt 
und deren Einmütigkeit besonders her­
ausgestellt wird. Den Charakter umfas­
sender Beschäftigung und das Gewicht 

dieser Instruktion, "die den betroffe­
nen Bischöfen zur treuen Anwendung 
anvertraut wird", soll auch die unge­
wöhnliche Form der Unterzeichnung 
durch die Repräsentanten von acht 
Dikasterien und die am 13. August 
1997 erfolgte Approbation durch den 
Papst "in forma specifica" noch unter­
streichen. 

Ganz im Sinne von c. 34 CIC versteht 
sich dieses Schreiben als detaillierte 
Erklärung von zumeist bereits beste­
henden Gesetzen und als Entfaltung 
bestimmter Vorgehensweisen bei ihrer 
Durchführung. Dabei ist es das Ziel 
dieser Instruktion, "eine klare und 
verbindliche Antwort zu geben" auf 
die weltweit einlangenden Anfragen 
der Ortskirchen, vor allem hinsichtlich 
der neuen Formen pastoraler Tätigkei­
ten und Einsatzmöglichkeiten von (be­
auftragten) Laien in der Seelsorgear­
beit. Von daher muß beachtet werden, 
daß damit nicht beansprucht wird, "die 
Thematik erschöpfend zu behandeln, 
weil man sich auf die derzeit bekann­
testen Probleme beschränken möchte 
und weil die besonderen Umstände ... 
extrem verschieden sind" (S. 9). Gerade 
diese undifferenzierte Bekanntgabe 
von Einzelentscheidungen an den 
Weltepiskopat sowie die Konzentrie­
rung auf die Entgegnung von "miß­
bräuchlichen Praktiken", ohne daß der 
genaue Kontext beziehungsweise eine 
Zuordnung eruierbar ist, verursachte 
weitreichende Unsicherheit - insbe­
sondere auch im deutschsprachigen 
Bereich. Die von diesem Dokument 
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„weitgehend unvorbereitet über- ten alen. Dies gilt herauszustellen,
rascht(e Bischofskonferenz der da diese Unterscheidung der In-
Schweiz erDlıc arın „eine Heraus- struktion terminologisc. leider -
orderung, die ntwicklungen immer entsprechend deutlich wird.
überprüfen”, wobei 1eS$ den csehr
unterschiedlichen Diözesen erfol- Unter den theologischen Prinzipien
gCH hat „mut Klugheit, Geduld und wird zunächst das Verbindend wI1e

espräc muıt den Betroffenen”, das spezifis: Unterscheidende VO:
weil, „Was en! ahrzehnten g_ gemeinsamen Priestertum er JTäu-
wachsen ist,188  Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  „weitgehend unvorbereitet  über-  ten Laien. Dies gilt es herauszustellen,  rascht(e)“  Bischofskonferenz  der  da diese Unterscheidung in der In-  Schweiz erblickt darin „eine Heraus-  struktion terminologisch leider nicht  zu  forderung, die Entwicklungen  immer entsprechend deutlich wird.  überprüfen“, wobei dies in den sehr  unterschiedlichen Diözesen zu erfol-  Unter den theologischen Prinzipien  gen hat „mit Klugheit, Geduld und  wird zunächst das Verbindende wie  im Gespräch mit den Betroffenen“,  das spezifisch Unterscheidende vom  weil, „was während Jahrzehnten ge-  gemeinsamen Priestertum aller Gläu-  wachsen ist, ... nicht plötzlich neu ge-  bigen und dem Priestertum des Dien-  ordnet werden“ kann (vgl. Erklärung  stes im Sinne der Lehre des Konzils wie  der SBK, Schweizerische Kirchenzei-  der jüngeren nachsynodalen Schreiben  tung Nr. 50, vom 11.12.1997, 753f).  (besonders  „Pastores dabo vobis“,  Auch der Ständige Rat der Deutschen  Bischofskonferenz betont, daß mit dem  1992) dargestellt. Daraus folgt in einem  zweiten Schritt die Beschreibung der  vorliegenden Schreiben nur die univer-  Einheit und Verschiedenheit der amt-  salkirchliche Ordnung in Erinnerung  lichen Aufgaben. Da in Christus die  gerufen werde, die den deutschen  „einzige Wurzel des Heilshandelns“  Regelungen aber bereits zugrunde  gegeben ist, verwirklicht sich die Aus-  liegt, weshalb „keine Notwendigkeit  übung der Funktionen des Lehrens,  für grundsätzliche Anderungen“ gese-  Heiligens und Leitens der anderen  hen wird (OssRom dt., Nr. 48, vom  Gläubigen durch die geweihten Amts-  28.11.1997, 1). Dabei wird - wie auch in  träger in einer untrennbaren Einheit  den Einzelstimmen des Österreichi-  wie einer wechselseitigen Komplemen-  schen Episkopates — die Wertschätzung  tarität und konstituiert zugleich „das  und Unverzichtbarkeit des Wirkens  und der Zusammenarbeit der Laien  Wesen des pastoralen Dienstes”. „Nur  bei einigen dieser Funktionen können  mit dem Klerus in ihren vielfältigen  bis zu einem gewissen Grad auch nicht  Aufgabengebieten klar herausgestellt.  mit dem Weihesakrament ausgestat-  tete Gläubige mit den Hirten zusam-  Letzteres ist (zumindest implizit) eben-  menwirken, wenn sie zur Ausübung  so die Absicht der vorliegenden In-  dieser Mitarbeit von der rechtmäßigen  struktion, jedoch wird das Anliegen  Autorität und in der vorgesehenen  etwas verzerrt dadurch, daß nach  Weise berufen sind“ (S. 13). Dabei wird  wenigen „Theologischen Prinzipien“  mit Berufung auf das Nachsynodale  (S. 10-16) das Schwergewicht auf ge-  Schreiben „Christifideles laici“ (1988)  und verbietenden „praktischen Ver-  — als Erklärung für viele nachfolgen-  fügungen”“ liegt (S. 17-32), die in Re-  de Entscheidungen — herausgestellt:  aktion auf verschiedenste Notmaß-  „Nicht eine Aufgabe konstituiert das  nahmen vor allem „die Grenzen der  Amt,  sondern das Sakrament der  Mitwirkung der Laien am geistlichen  Weihe.  .. Die in Vertretung erfüllte  Dienst angeben“ (S. 11). Dabei zielt das  Aufgabe leitet ihre Legitimation for-  Dokument weniger auf das in Taufe  mell und unmittelbar von der offiziel-  und Firmung begründete Apostolat  len Beauftragung durch die Hirten ab.  der Laien als solches, sondern wendet  Ihre konkrete Erfüllung untersteht der  sich vor allem an die mit pastoralen  Leitung der Kkirchlichen Autorität“  Amtsfunktionen bischöflich beauftrag-  (CL 23). Eigens wird als drittes PrinzipS plötzli 1eu g_ igen und dem Priestertum des Dien-
ordnet werden“ kann (vgl Erklärung stes 1m Sinne der Lehre des Konzils WI1e
der SBK, Schweizerische Kirchenzeli- der Jüngeren nachsynodalen cnreıben

Nr. 5Ü, VO: 753f) (besonders „Pastores dabo vobis”,
uch der Ständige Rat der eutschen
Bischofskonferenz betont, da{fs muıt dem dargestellt. Daraus o1g einem

zweıten Schritt die Beschreibung der
vorliegenden chreıben LIUT die unlıver- el und Verschiedenhe!i: der amt-
Sa.  chliche Ordnung Erinnerung lichen ufgaben. Da Christus die
ge‘:  en werde, die den eutschen „einzıge urzel des Heilshandelns“
Regelungen aber bereits zugrunde gegeben ist, verwirklicht sich die Aus-
hegt, weshalb „keipe Notwendigkeit übung der onen des Lehrens,

grundsätzliche Anderungen“” gC Heiligens und Leitens der anderen
hen WIF OssRom dt., Nr. 48, VO: Gläubigen Urc. die geweihten mts-

11 1997, 1elwird WI1e auch trager eıner untrennbaren e1
den Einzels  en des ÖOsterreichi- wWI1e einer wechselseitigen omplemen-schen Episkopates die Wertschätzung arıtät und konstituiert zugleic „das
und Unverzichtbarkeit des ens
und der Zusammenarbeit der Lalılen

Wesen des pastoralen Dienstes”“ „Nur
bei einıgen dieser Funktionen können

mıt dem Klerus ihren vielfältigen bis einem gewissen tad auchS
Aufgabengebieten klar herausgestellt. mıt dem eihesakrament ausgestat-

tete äubige mıiıt den Hırten ‚amnı-
Letzteres ist zumindest implizit eben- menwirken, WE sS1e Ausübung

die Absicht der vorliegenden In- dieser 'arbe: VO  } der rechtmäfßigen
struktion, jedoch WIT das egen Autorität und der vorgesehenen
etwas verzerr dadurch, daß ach Weise berufen Sind” (S. 13) Dabei WIFT:
wenigen „Theologischen Prinzipien“ mıiıt Berufung auf das Nachsynodale
(S 1016 das Schwergewicht auf g- chreıben „Christifideles laicı“ (1988)
und verbietenden „praktischen Ver- als Erklärung viele nachfolgen-
gungen  4 liegt S 17-—32), die Re- de Entscheidungen herausgestellt:
aktion auf verschiedenste otmaflfs- „Nic) eıne Aufgabe konstituiert das
nahmen VOT allem „die Grenzen der Amt, sondern das akramen der
1  irkung der Laien aln geistlichen Weihe Die Vertretung erfüllte
Dienst angeben” (S 11) el zielt das Aufgabe leitet ihre Legitimation for-
Dokument weniger auf das auftfe mell und unmittelbar VO  j der 1el-
und Firmung begründete Apostolat len eauftragung durch die Hiırten ab
der Lalien als solches, sondern wendet Ihre konkrete Erfüllung untersteht der
sich VOTL allem die muıt pastoralen Leitung der kirchlichen Autorität“
tsfunktionen bischöflich beauftrag- (CL 23) Eigens wird als drittes rinzip
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"weitgehend unvorbereitet über­
rascht(e)" Bischofskonferenz der 
Schweiz erblickt darin "eine Heraus­
forderung, die Entwicklungen ... zu 
überprüfen", wobei dies in den sehr 
unterschiedlichen Diözesen zu erfol­
gen hat "mit Klugheit, Geduld und 
im Gespräch mit den Betroffenen", 
weil, "was während Jahrzehnten ge­
wachsen ist, ... nicht plötzlich neu ge­
ordnet werden" kann (vgl. Erklärung 
der SBK, Schweizerische Kirchenzei­
tung Nr. 50, vom 11.12.1997, 753f). 
Auch der Ständige Rat der Deutschen 
Bischofskonferenz betont, daß mit dem 
vorliegenden Schreiben nur die univer­
salkirchliche Ordnung in Erinnerung 
gerufen werde, die den deutschen 
Regelungen aber bereits zugrunde 
liegt, weshalb "keine Notwendigkeit 
für grundsätzliche Änderungen" gese­
hen wird (OssRom dt., Nr. 48, vom 
28.11.1997,1). Dabei wird - wie auch in 
den Einzelstimmen des Österreichi­
sehen Episkopates - die Wertschätzung 
und Unverzichtbarkeit des Wirkens 
und der Zusammenarbeit der Laien 
mit dem Klerus in ihren vielfältigen 
Aufgabengebieten klar herausgestellt. 

Letzteres ist (zumindest implizit) eben­
so die Absicht der vorliegenden In­
struktion, jedoch wird das Anliegen 
etwas verzerrt dadurch, daß nach 
wenigen "Theologischen Prinzipien" 
(5. 10-16) das Schwergewicht auf ge­
und verbietenden "praktischen Ver­
fügungen" liegt (5. 17-32), die in Re­
aktion auf verschiedenste Notmaß­
nahmen vor allem "die Grenzen der 
Mitwirkung der Laien am geistlichen 
Dienst angeben" (5. 11). Dabei zielt das 
Dokument weniger auf das in Taufe 
und Firmung begründete Apostolat 
der Laien als solches, sondern wendet 
sich vor allem an die mit pastoralen 
Amtsfunktionen bischöflich beauftrag-

Lederhilger - Kalb jRömische Erlässe 

ten Laien. Dies gilt es herauszustellen, 
da diese Unterscheidung in der In­
struktion terminologisch leider nicht 
immer entsprechend deutlich wird. 

Unter den theologischen Prinzipien 
wird zunächst das Verbindende wie 
das spezifisch Unterscheidende vom 
gemeinsamen Priestertum aller Gläu­
bigen und dem Priestertum des Dien­
stes im Sinne der Lehre des Konzils wie 
der jüngeren nachsynodalen Schreiben 
(besonders "Pastores dabo vobis", 
1992) dargestellt. Daraus folgt in einem 
zweiten Schritt die Beschreibung der 
Einheit und Verschiedenheit der amt­
lichen Aufgaben. Da in Christus die 
"einzige Wurzel des Heilshandelns" 
gegeben ist, verwirklicht sich die Aus­
übung der Funktionen des Lehrens, 
Heiligens und Leitens der anderen 
Gläubigen durch die geweihten Amts­
träger in einer untrennbaren Einheit 
wie einer wechselseitigen Komplemen­
tarität und konstituiert zugleich "das 
Wesen des pastoralen Dienstes". "Nur 
bei einigen dieser Funktionen können 
bis zu einem gewissen Grad auch nicht 
mit dem Weihesakrament ausgestat­
tete Gläubige mit den Hirten zusam­
menwirken, wenn sie zur Ausübung 
dieser Mitarbeit von der rechtmäßigen 
Autorität und in der vorgesehenen 
Weise berufen sind" (5. 13). Dabei wird 
mit Berufung auf das Nachsynodale 
Schreiben "Christifideles laici" (1988) 
- als Erklärung für viele nachfolgen­
de Entscheidungen - herausgestellt: 
"Nicht eine Aufgabe konstituiert das 
Amt, sondern das Sakrament der 
Weihe. ... Die in Vertretung erfüllte 
Aufgabe leitet ihre Legitimation for­
mell und unmittelbar von der offiziel­
len Beauftragung durch die Hirten ab. 
Thre konkrete Erfüllung untersteht der 
Leitung der kirchlichen Autorität" 
(CL 23). Eigens wird als drittes Prinzip 
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die „Unersetzbarkeit des Weiheamtes”“ tiıon (wie „Pastor, aplan, Koordinator,
nochmals herausgestellt und die unab- Moderator”) versehen, „die Ver-
lässige Notwendigkeit der Berufungs- wechslungen ihrer muiıt der des
pastora rınnerung gebracht. SO- Hiırten führen könnten, die einzZ1g dem
dann wird (viertens) die „Mitarbeit der Bischof und dem Priester zukommt”“
Lalen pastoralen henst  ‚44 entspre- 83) er steht die theologische

Prämisse der VO Vatikanischenen! der odikarischen Regelungen
prinzipiell angesprochen, wobei das Oonziıl betonten e1 VO  3 erKkKun-
Hauptaugenmerk und die orge digung, Sakramentenfeier, Eucharistie-
Klarstellung jenen Bereichen ilt, vorsıtz un Gemeindeleitung (vgl
denen nichtgeweihte äubige Auf- 28, 4—6)
gaben uübernehmen beziehungsweise
bei olchen Funktionen kooperieren, Gerade beim Dienst Wort (Art.
die eigentlich dem spezifisch geistli- en sich nachkonziliarer Zeıt zahl-
chen Dienst Zzuzuordnen sSind einem reiche Mitwirkungsmöglichkeiten VO!  -
unmifsverständlich scharfen lon WEelI- Gläubigen ergeben und als fruchtbare
den die Hırten der ICaufgefordert, orm der Verkündigung erwlesen.

Mifßfsbräuche bei Grenzüber- Wenn el (entsprechen ausgebilde-
schreitungen der bei einer unzulässi- te) Laien gemä 766 CIC auch ZU!r

SCn usweltung VO.:  - „Ausnahme”-Be- Predigt zugelassen werden können,
stımmungen einzuschreiten. handelt sich el ach dieser

SIrukuon 1Ur einen „Ausnah-
nNnter den „Praktischen Verfügungen“ meia und keinestalls eın „eige-
wird zunächst die „Notwendigkeit 11eSs Recht“ wI1e bei Bischöfen der
einer aNSCMECSSCHNECN Terminologie“ eine „Befugnis“ wI1e bei Priestern und
eingefordert, die Mitarbeit der Diakonen (8 eiremden mag an
Lalen pastoralen Dienst der rTIe- sichts der vielfac positiven Erfahrun-
ster charakterisieren (Art Die gCcn cdie ausdadaruc  che ennzeichnung

dieses Dienstes als „Ersatz“-Vielschichtigkeit des „Dienst”-begriffes
darf nicht verdunkeln, da{fs der „gelst- Handlung, die „NI1C. als authentische
liche Dienst“ (ministerium) or1g1nä- Förderung der Lalen verstanden WEeT-
Ter Weise mıit er '  u  e und iINndeu- den  M4 onne (S Eigens (Art einge-
tigkeıit” kraft des Weiheamtes ausgeübt ar wird, da{fß auch Pastoralassi-
wird, während die usdehnung auf sStenten der Katecheten niemals eine
die ufgaben munera) der Laien, die 1e innerhalb der Eucharistiefteier
diese Kraft des der aufe gründen- halten dürten (vgl 767 8 1; PdC/’I VO
den gemeinsamen Priestertums AaUuS- da diese der Ver-
üben, „ın einem gewlssen bundenheit der ufgaben des Lehrens
aufgrund der Teilhabe einzı1gen und Heiligens willen den eweih-
Priestertum hris gerechtfertigt ist. ten Vorbpehalten ist. Es handelt sich
Die den Laien ‚zeitweilig anvertrauten el nicht blofß eiINe „disziplinäre
Amter (officla sind hingegen aus- Verfügun  ‚44 und geht auch S
SC  ch Frucht der Beauftragung „UIn eine ventuell bessere abe der
durch die rche  4 S aher ist Darstellung der eın größeres heologi-
ach dieser Instruktion auch nicht sches Wissen”, sondern den theolo-
lässig, Lalen mıit Bezeichnungen einer gisch sicherlich bedeutsamen Aspekt
itungs- der Stellvertretungsfunk- der el vVvVOon Wort und akramen):
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die "Unersetzbarkeit des Weiheamtes" 
nochmals herausgestellt und die unab­
lässige Notwendigkeit der Berufungs­
pastoral in Erinnerung gebracht. So­
dann wird (viertens) die "Mitarbeit der 
Laien am pastoralen Dienst" entspre­
chend der kodikarischen Regelungen 
prinzipiell angesprochen, wobei das 
Hauptaugenmerk und die Sorge um 
Klarstellung jenen Bereichen gilt, in 
denen nichtgeweihte Gläubige Auf­
gaben übernehmen beziehungsweise 
bei solchen Funktionen kooperieren, 
die eigentlich dem spezifisch geistli­
chen Dienst zuzuordnen sind. In einem 
unmißverständlich scharfen Ton wer­
den die Hirten der Kirche aufgefordert, 
gegen Mißbräuche bei Grenzüber­
schreitungen oder bei einer unzulässi­
gen Ausweitung von "Ausnahme"-Be­
stimmungen einzuschreiten. 

Unter den "Praktischen Verfügungen" 
wird zunächst die "Notwendigkeit 
einer angemessenen Terminologie" 
eingefordert, um die Mitarbeit der 
Laien am pastoralen Dienst der Prie­
ster zu charakterisieren (Art. 1). Die 
Vielschichtigkeit des "Dienst" -begriffes 
darf nicht verdunkeln, daß der "geist­
liche Dienst" (ministerium) in originä­
rer Weise mit aller "Fülle und Eindeu­
tigkeit" kraft des Weiheamtes ausgeübt 
wird, während die Ausdehnung auf 
die Aufgaben (munera) der Laien, die 
diese Kraft des in der Taufe gründen­
den gemeinsamen Priestertums aus­
üben, nur "in einem gewissen Maß" 
aufgrund der Teilhabe am einzigen 
Priestertum Christi gerechtfertigt ist. 
Die den Laien "zeitweilig anvertrauten 
Ämter (officia) sind hingegen aus­
schließlich Frucht der Beauftragung 
durch die Kirche" (§ 2). Daher ist es 
nach dieser Instruktion auch nicht zu­
lässig, Laien mit Bezeichnungen einer 
Leitungs- oder Stellvertretungsfunk-
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tion (wie "Pastor, Kaplan, Koordinator, 
Moderator") zu versehen, "die zu Ver­
wechslungen ihrer Rolle mit der des 
Hirten führen könnten, die einzig dem 
Bischof und dem Priester zukommt" 
(§ 3). Dahinter steht die theologische 
Prämisse der vom 11. Vatikanischen 
Konzil betonten Einheit von Verkün­
digung, Sakramentenfeier, Eucharistie­
vorsitz und Gemeindeleitung (vgl. 
LG 28, PO 4-6). 

Gerade beim Dienst am Wort (Art. 2) 
haben sich in nachkonziliarer Zeit zahl­
reiche Mitwirkungsmöglichkeiten von 
Gläubigen ergeben und als fruchtbare 
Form der Verkündigung erwiesen. 
Wenn dabei (entsprechend ausgebilde­
te) Laien gemäß c. 766 CIC auch zur 
Predigt zugelassen werden können, so 
handelt es sich dabei - nach dieser 
Instruktion - nur um einen "Ausnah­
mefall" und keinesfalls um ein "eige­
nes Recht" wie bei Bischöfen oder um 
eine "Befugnis" wie bei Priestern und 
Diakonen (§3). Befremden mag ange­
sichts der vielfach positiven Erfahrun­
gen die ausdrückliche Kennzeichnung 
dieses Dienstes als bloße "Ersatz"­
Handlung, die "nicht als authentische 
Förderung der Laien verstanden wer­
den" könne (§ 4). Eigens (Art. 3) einge­
schärft wird, daß auch Pastoralassi­
stenten oder Katecheten niemals eine 
Homilie innerhalb der Eucharistiefeier 
halten dürfen (vgl. c 767 § 1; PCI vom 
20.7.1987), da diese um der engen Ver­
bundenheit der Aufgaben des Lehrens 
und Heiligens willen nur den Geweih­
ten vorbehalten ist. Es handelt sich 
dabei nicht bloß um eine "disziplinäre 
Verfügung" und es geht auch nicht 
"um eine eventuell bessere Gabe der 
Darstellung oder ein größeres theologi­
sches Wissen", sondern um den theolo­
gisch sicherlich bedeutsamen Aspekt 
der Einheit von Wort und Sakrament. 
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Deshalb ist auch eiıne Dispensmög- des Pfarrers fallen en. ezüglic
ichkeit durch den Bischof gegeben. der übrigen rgane der Mitarbeit
Selbst bisher bestehende Ausnahmen der el. (Art wird erwähnt,
ezüglic der Predigtübung VO  a Semi- dafß allein (nichtzensurierten) Priestern
narısten werden wI1e alle SONStT ge- die Mitgliedschaft 1mM Priesterrat
genstehenden Normen aufgehoben. kommen kann 8 und auch die

Dechantenfunktion allein ihnen vorbe-ediglic eıne „kurze Einführung“
der eın etwaliges „Zeugnis”“ aus be- halten bleibt (&
sonderem Anlafß der aber eine „Dia-
logpredigt” ıst gestattet. Breiten Naum nehmen schließlich die

Detailregelungen ZUT akramentenpa-
Art WIT' ZUum einen auf die storal eın egenüber manchen

der Bedingungen der C. 517 bräuchlich entstandenen Gewohnhei-
82 CIC ermöglichten Teilhabe (vorran- ten wird auf die jeweilige olle der
912) VO'  5 Diakonen der Laijen der Gläubigen bei den liturgischen Felern
Ausübung der Seelsorgeaufgaben hingewiesen. So ist etwa Diakonen
Zeıten des uten Priestermangels g- und Lalen „nicht rlaubt, Gebete der

Gebetsteile insbesondere das euchari-rungen, wobel die Leitung bezie-
hungsweise Koordinierung STets einem stische ochgebet und die oxologie
e1igens beauftragten Priester überlassen vorzutragen der Handlungen und
bleiben mMuUu Der Ausnahmecharakter Gesten verrichten, die dem zele-
WIT“! el noch dadurch terstr1- brierenden Priester vorbehnalten sind”“
chen, da{fs die truktion (angesichts (Art. 82) eglicher 77  S!  eın VO  3
des Europa schon markant über- Verwirrung”“ durch den eDrauc. VO  3
alterten Klerus?) azu aufruft, TIEe- eindeutig erıkalen Paramenten der
Ster ach Möglichkeit auch ber das UrcCc. eine aNngsCMECSSCNE liturgische
75 Lebensjahr hinaus ihren Amtern estaltung ist vermeiden. Dies gilt

belassen, wobei Fragen ezüglic insbesondere für Sonntagsgottesdien-
eines Rechtes auf die würdige Gestal- StEe bei bwesenheit des Priesters

eines ruhigeren Lebensabends (Art. 7), bei denen Hochgebetselemente
ebenso autfkommen w1e nach dem „auch NnıcC narratıver orm  4 Verlr-

kräftebedingt eingeschränkteren pasto- wendet werden dürfen Jberdies wird
ralen Priesterbild ohne die Verdienste klargestellt, da{fßs diese als „vorläufige
dieser bewährten Seelsorger schmälern Ösung  44 eıne Eucharistiefteier niemals

wollen. Zund InNnan dadurch auch nıcht
das Sonntagsgebot umfassenden
Sinne VO: 1248 CIC erfüllt Der be-ach der Feststellung, da{fs die seit dem

Vatikanum eingeführten CNlıchen ährte Dienst der (in der Regel)
Ratsgremien als ve VO'!  5 bischöflich beauftragten „außerordent-
Lalen en und der ndung en Kommuwunionspender“ (gemäß
der Kirche „poSsıtiv erp wurden, 73() S3 1IC) Setiz VOTaUs, da{fs „keine
WIT darauf verwilesen, da{s der 'arr- Oordentlichen Kommuwunionspender anı-

gemeinderat beziehungsweise 'arr- wesend sind der daß diese, obzwar
vermögensra (Finanzausschufs) L1LLUTr anwesend, WITFL. verhinder sind”
beratende on besitzen und alle (vgl. PCI VO 1.6.1988) und überdies
Entscheidungen bei sonstiger ich- der lıiturgische Ablauf ihren Einsatz
tigkeit (Art 8 3) unter dem Vorsitz wirklich erfordert (Art.
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Deshalb ist auch keine Dispensmög­
lichkeit durch den Bischof gegeben. 
Selbst bisher bestehende Ausnahmen 
bezüglich der Predigtübung von Semi­
naristen werden wie alle sonst entge­
genstehenden Normen aufgehoben. 
Lediglich eine "kurze Einführung" 
oder ein etwaiges "Zeugnis" aus be­
sonderem Anlaß oder aber eine "Dia­
logpredigt" ist gestattet. 

In Art. 4 wird zum einen auf die Wah­
rung der Bedingungen zu der in c. 517 
§2 eIe ermöglichten Teilhabe (vorran­
gig) von Diakonen oder Laien an der 
Ausübung der Seelsorgeaufgaben in 
Zeiten des akuten Priestermangels ge­
drungen, wobei die Leitung bezie­
hungsweise Koordinierung stets einem 
eigens beauftragten Priester überlassen 
bleiben muß. Der Ausnahmecharakter 
wird dabei noch dadurch unterstri­
chen, daß die Instruktion (angesichts 
des in Europa schon markant über­
alterten Klerus?) dazu aufruft, Prie­
ster nach Möglichkeit auch über das 
75. Lebensjahr hinaus in ihren Ämtern 
zu belassen, wobei Fragen bezüglich 
eines Rechtes auf die würdige Gestal­
tung eines ruhigeren Lebensabends 
ebenso aufkommen wie nach dem 
kräftebedingt eingeschränkteren pasto­
ralen Priesterbild - ohne die Verdienste 
dieser bewährten Seelsorger schmälern 
zu wollen. 

Nach der Feststellung, daß die seit dem 
11. Vatikanum eingeführten kirchlichen 
Ratsgremien als aktive Teilnahme von 
Laien am Leben und an der Sendung 
der Kirche "positiv erprobt" wurden, 
wird darauf verwiesen, daß der Pfarr­
gemeinderat beziehungsweise Pfarr­
vermögensrat (Finanzausschuß) nur 
beratende Funktion besitzen und alle 
Entscheidungen - bei sonstiger Nich­
tigkeit (Art. 5 § 3) - unter dem Vorsitz 
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des Pfarrers zu fallen haben. Bezüglich 
der übrigen Organe der Mitarbeit in 
der Teilkirche (Art. 5) wird erwähnt, 
daß allein (nichtzensurierten) Priestern 
die Mitgliedschaft im Priesterrat zu­
kommen kann (§ 1) und auch die 
Dechantenfunktion allein ihnen vorbe­
halten bleibt (§ 6). 

Breiten Raum nehmen schließlich die 
Detailregelungen zur Sakramentenpa­
storal ein. Gegenüber manchen miß­
bräuchlich entstandenen Gewohnhei­
ten wird auf die jeweilige Rolle der 
Gläubigen bei den liturgischen Feiern 
hingewiesen. So ist es etwa Diakonen 
und Laien "nicht erlaubt, Gebete oder 
Gebetsteile - insbesondere das euchari­
stische Hochgebet und die Doxologie -
vorzutragen oder Handlungen und 
Gesten zu verrichten, die dem zele­
brierenden Priester vorbehalten sind" 
(Art. 6 § 2). Jeglicher "Anschein von 
Verwirrung" durch den Gebrauch von 
eindeutig klerikalen Paramenten oder 
durch eine unangemessene liturgische 
Gestaltung ist zu vermeiden. Dies gilt 
insbesondere für Sonntagsgottesdien­
ste bei Abwesenheit des Priesters 
(Art. 7), bei denen Hochgebetselemente 
"auch nicht in narrativer Form" ver­
wendet werden dürfen. Überdies wird 
klargestellt, daß diese als "vorläufige 
Lösung" eine Eucharistiefeier niemals 
ersetzen und man dadurch auch nicht 
das Sonntagsgebot im umfassenden 
Sinne von c. 1248 eIe erfüllt. Der be­
währte Dienst der (in der Regel) 
bischöflich beauftragten "außerordent­
lichen Kommunionspender" (gemäß 
c. 230 §3 eIC) setzt voraus, daß "keine 
ordentlichen Kommunionspender an­
wesend sind oder daß diese, obzwar 
anwesend, wirklich verhindert sind" 
(vgl. PCI vom 1. 6.1988) und überdies 
der liturgische Ablauf ihren Einsatz 
wirklich erfordert (Art. 8 § 2). 
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Besonders auf dem Gebiet des Kran- er Begräbnisse (Art 12) Be1l der
kenapostolates wird die „wertvolle Auswahl VO.  - Gläubigen für alle

dieser onMitarbei der Lalen geschätzt Jedoch angesprochenen
1st el e1N:| SCHNAUC Beachtung der Dienste 1st auf en entsprechende Aus-
unterschiedlichen Rollen wichtig, da- und Fortbildung achten die
mıiıt eine erunsicherung der Sakra- ohl übertriebener orge „allerdings
mentenpastoral aufkommt So können nicht den (Priester)seminaren STatt-
Nicht-Priester „keinesfalls un- finden dürfe) auf eiren vorbild-
SCH vornehmen, weder muıt dem für die en ebenswande dafß unter
Krankensalbung geweihten och mıiıt anderem all diejenigen nicht herange-
ei1em nicht geweihten Öl (Art 81) werden dürfen, die „sich e1l1Ner
Da dieser Dienst ı erbindung nicht mı1T der IC  en Morallehre
mıiıt dem uflßsakrament WIC mıiıt dem übereinstimmenden familiären Situa-
Empfang der uchnarıste steht kann Un befinden“ (Art 13) Dadurch wird
die Krankensalbung entsprechend der etwa C111 ordentlıche Mitgliedschaft
„theologisch sicheren re und der VO  } wiederverheirateten geschiedenen
„Jahrhundertealten Praxis“”“ der Kirche Gläubigen selbst 1n den pfarrlichen
LLUT VO Priester gespendet werden Räten verunmöÖöglicht
„Niemand SONS kann als ordentlicher
der außerordentlicher Spender des Im chlufßwort wird die den Ein-
Sakraments fungieren” (S Damluit zelnormen schon unmifsverständlich

erkennbare Absicht des Dokumenteswird auf die derzeitige theologische
Diskussion reaglert ob nicht och einmal ausdrücklich wiederholt
dest auch on als (ordentlicher nämlich „gCHhaUE iınıen ertel-
Spender der Krankensalbung Be- len, e wirksame Mitarbeit der
'aCcC ame der (in e.  ung die Lalen 1in olchen Umständen und
alt  che Iradition) zwischen 111er Beachtung der Integrität des pastora-jakramentenspendung mıit gewel  em len Dienstes der Priester sichern

und blofsen Applikation auf- S 33) aber angesichts der kon-
grund einer bischöflichen Beauftra- kreten Formulierungen und der darın
gung VO:  — Diakonen der Pastoralassi- ZUIN USdaTruc. gebrachten prlıesterzen-
tenten unterschieden werden onne trıerten Seelsorgekonzeption die den

:atus und das Rollenprofi VO:  3 e010-
Die rage der Irauungsassıstenz VO ZiSC qualifizierten und bischöflich be-
Lalen gemä 1112 (Art 10) stellt sich auftragten Lalen WEeENLS den 1C.
aufgrund der orentscheidung der B1- bekommt gegenüber den Gläubigen

verständlichschofskonferenzen uniseifem Sprach- tatsächlich ge.
Taum nicht ers 1St 1eSs bezüglich machen, „dafs diese Präzisierungen
der Taufe Hier können Lalen als und ärungen nicht aus dem emuü-
außerordentliche Taufspender jeweils hen erwachsen, erıkale Privilegien
eauftragt werden, wobei aber jede verteidigen sondern aus der Otwen-
„gewohnheitsmäßige rteilung dieser digkeit dem en hris gehorsam
efugnis vermeiden ist und SsS@e1nNn und die VonNn IC
wirklich eichender Verhinderungs- unauslöschlich eingepragte Grundge-

des zuständigen geistlichen stalt respektieren (ebd ), STe och
Amtsträgers vorliegen mufs (Art 11) aus Um jeglichen Zweiftel der rts-
es gilt für die el  o rch- kirchlichen Basıs auszuschließen, wird
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Besonders auf dem Gebiet des Kran­
kenapostolates wird die "wertvolle 
Mitarbeit" der Laien geschätzt. Jedoch 
ist dabei eine genaue Beachtung der 
unterschiedlichen Rollen wichtig, da­
mit keine Verunsicherung in der Sakra­
mentenpastoral aufkommt. So können 
Nicht-Priester "keinesfalls ... Salbun­
gen vornehmen, weder mit dem für die 
Krankensalbung geweihten noch mit 
einem nicht geweihten Öl" (Art. 9 § 1). 
Da dieser Dienst in enger Verbindung 
mit dem Bußsakrament wie mit dem 
Empfang der Eucharistie steht, kann 
die Krankensalbung entsprechend der 
"theologisch sicheren Lehre" und der 
"jahrhundertealten Praxis" der Kirche 
nur vom Priester gespendet werden. 
"Niemand sonst kann als ordentlicher 
oder außerordentlicher Spender des 
Sakraments fungieren" (§ 2). Damit 
wird auf die derzeitige theologische 
Diskussion reagiert, ob nicht zumin­
dest auch ein Diakon als (ordentlicher) 
Spender der Krankensalbung in Be­
tracht käme oder (in Anlehnung an die 
altkirchliche Tradition) zwischen einer 
Sakramentenspendung mit geweihtem 
Öl und seiner bloßen Applikation auf­
grund einer bischöflichen Beauftra­
gung von Diakonen oder Pastoralassi­
stenten unterschieden werden könne. 

Die Frage der Trauungsassistenz von 
Laien gemäß c. 1112 (Art. 10) stellt sich 
aufgrund der Vorentscheidung der Bi­
schofskonferenzen in unserem Sprach­
raum nicht. Anders ist dies bezüglich 
der Taufe. Hier können Laien als 
außerordentliche Taufspender jeweils 
beauftragt werden, wobei aber jede 
"gewohnheitsmäßige Erteilung dieser 
Befugnis zu vermeiden" ist und ein 
wirklich hinreichender Verhinderungs­
grund des zuständigen geistlichen 
Amtsträgers vorliegen muß (Art. 11). 
Ähnliches gilt für die Leitung kirch-
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licher Begräbnisse (Art. 12). Bei der 
Auswahl von Gläubigen für alle in 
dieser Instruktion angesprochenen 
Dienste ist auf eine entsprechende Aus­
und Fortbildung zu achten (die - in 
wohl übertriebener Sorge - "allerdings 
nicht in den (Priester)seminaren" statt­
finden dürfe) sowie auf einen vorbild­
lichen Lebenswandel, so daß unter 
anderem all diejenigen nicht herange­
zogen werden dürfen, die "sich in einer 
nicht mit der kirchlichen Morallehre 
übereinstimmenden familiären Situa­
tion befinden" (Art. 13). Dadurch wird 
etwa eine ordentliche Mitgliedschaft 
von wiederverheirateten geschiedenen 
Gläubigen selbst in den pfarrlichen 
Räten verunmöglicht. 

Im Schlußwort wird die in den Ein­
zelnormen schon unmißverständlich 
erkennbare Absicht des Dokumentes 
noch einmal ausdrücklich wiederholt, 
nämlich "genaue Richtlinien zu ertei­
len, um eine wirksame Mitarbeit der 
Laien in solchen Umständen und unter 
Beachtung der Integrität des pastora­
len Dienstes der Priester zu sichern" 
(S. 33). Ob es aber angesichts der kon­
kreten Formulierungen und der darin 
zum Ausdruck gebrachten priesterzen­
trierten Seelsorgekonzeption, die den 
Status und das Rollenprofil von theolo­
gisch qualifizierten und bischöflich be­
auftragten Laien zu wenig in den Blick 
bekommt, gegenüber den Gläubigen 
tatsächlich gelingt, verständlich zu 
machen, "daß diese Präzisierungen 
und Klärungen nicht aus dem Bemü­
hen erwachsen, klerikale Privilegien zu 
verteidigen, sondern aus der Notwen­
digkeit, dem Willen Christi gehorsam 
zu sein und die von ihm seiner Kirche 
unauslöschlich eingeprägte Grundge­
stalt zu respektieren" (ebd.), steht noch 
aus. Um jeglichen Zweifel der orts­
kirchlichen Basis auszuschließen, wird 
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abschließend erklärt, alle „Partikular- tät VO:  a (haupt- der ehrenamtlichen
gesetze und geltendes Gewohnheits- Laienmitarbeitern der aSstora VO:  -

reCc. die diesen Normen entgegenste- eute und MOrSECN STE| aber damiut
hen, SOWI1E etwalge Befugnisse, die der sehr wohl och aus, ist UrC. dieses

der irgendeine andere Schreiben jedoch deutlicher denn Je
untergebene Autorıität ‚ad experımen- angefragt
tum!’ geWw. hat, sind widerrufen“”
S 34) Die Zeit der pastoralen Experi1- (Sekretarla der Deutschen ischofs-
nte scheint emna: offiziell vorbei konferenz [LHg], Verlautbarungen des

senmın. Die Klärung der S1iden- Apostolischen Stuhls, Nr. 129)
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abschließend erklärt, alle "Partikular­
gesetze und geltendes Gewohnheits­
recht, die diesen Normen entgegenste­
hen, sowie etwaige Befugnisse, die der 
Hl. Stuhl oder irgendeine andere ihm 
untergebene Autorität ,ad experirnen­
turn' gewährt hat, sind widerrufen" 
(5.34). Die Zeit der pastoralen Experi­
mente scheint demnach offiziell vorbei 
zu sein. Die Klärung der Berufsiden-
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tität von (haupt- oder ehrenamtlichen) 
Laienrnitarbeitern in der Pastoral von 
heute und morgen steht aber damit 
sehr wohl noch aus, ist durch dieses 
Schreiben jedoch deutlicher denn je 
angefragt. 

(Sekretariat der Deutschen Bischofs­
konferenz [Hg], Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls, Nr. 129) 


